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RS OGH 1959/6/10 6Ob123/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1959

Norm

ABGB §879 BIIb

ABGB §1336

Rechtssatz

Das Bestehen auf Vertragsklauseln mit Konventionalstrafcharakter kann nach den Umständen des Falles sittenwidrig

sein; seine Auswirkungen können allenfalls auch einen Anspruch des Gegners auf Herausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung begründen (ähnlich wie 6 Ob 293/58, 6 Ob 47/59).
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